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§ 37 NO GO 1973 Burgermeister

NO GO 1973 - NO Gemeindeordnung 1973

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.01.2026

(1) Der Burgermeister vertritt die Gemeinde nach aul3en. Er ist Vorstand des Gemeindeamtes und Vorgesetzter der
Gemeindebediensteten. Diese sind an seine Weisungen gebunden.

(2) Der Birgermeister ist Vorsitzender des Gemeindevorstandes; er hat das Recht, in allen Angelegenheiten des
Gemeindevorstandes Antrage zu stellen. Die Mitglieder des Gemeindevorstandes haben den Birgermeister in
AusUbung seines Amtes zu unterstltzen. Sie haben die Geschafte des eigenen Wirkungsbereiches, die er ihnen mit
Verordnung zuweist, unter seiner Verantwortung nach seinen Weisungen zu besorgen. Sie sind ihm fur die
ordnungsgemalie Besorgung verantwortlich.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 37 NÖ GO 1973 Bürgermeister
	NÖ GO 1973 - NÖ Gemeindeordnung 1973


